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11.. Gesetz: Wiener Grundsteuerbefreiungsgesetz 1972, 

11~ i Speisekammern} Klosette, Garderobenj Vor-
Gesetz vom 26. Mai 1972 über die zeitliche~ zimmer, Hausgehilfenzimmer und Dielen anzu
Befreiung von der Grundsteuer (Wiener rechnen:. Die Be~reiun~. erstreckt sich auch auf 

Grundsteuerbefreiungsgesetz 1972) Waschkuchen, Stiegenhauser, Keller und Dach
bodenräume> wenn sie zugleich mit mindestens 
einer neuen und zu befreienden Wohnung ge
baut wurden. Sie sind jedoch nicht auf die Nutz
fläche (Abs. 1) anzurechnen. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 
§ 1. Eine zeitliche Grundsteuerbefreiung ist 

nadi Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus
zusprechen. 

§ 2. Soweit nicht die Steuerbefreiungsbestim
mungen des Grundsteuergesetzes 1955, BGBI. 
Nr. 149, anzuwenden sin~ wird, unbesdtadet 
der Bestimmungen des S 4, die zeitliche Grund
steuerbefreiung gewährt: 

a) Für durch Neubau von Baulichkeiten oder 
durch Auf-, Zu-i Um- oder Einbauten in 
bestehenden Baulichkeiten oder durch Um
bau von Baulidikeiten, deren Erhaltung 
auf Grund landesgesetzlidter Bestimmungen 
zur Wahrung des Stadtbildes in Altstadt
kernen oder auf Grund des Denkmal
schutzgesetzes, BGB!. Nr. 53311923, vor
geschrieben ist, errichtete Klein~ und Mit
telwohnungen, ausgenommen die durch die 
Stadt Wien errichteten Klein- und Mittel
wohnungen. 

b) Für durch Neubauten oder Auf-, Zu-, Um
oder Einbauten in bestehenden Baulich
keiten errichtete Heime für Ledige, Sdiü
ler, Studenten, Lehrlinge und jugendliche 
Arbeitnehmer sowie für betagte Menschen. 

§ l. (1) Klein- und Mittelwohnungen sind 
Wohnungen, deren Nutzflädie nicht mehr als 
130 m2 beträgt. Bei Familien mit mehr als 4 Kin
dern vergrößert sich die Nutzfläche auf 150 m2• 

Maßgebend für die Beurteilung ist der Zeitpunkt 
der Einreichung. Nutzfläche einer Wohnung oder 
eines Geschäftsraumes ist die Gesamtbodenfläd:le 
abzüglich der Wandstärke; Treppen, offene Bal
kone und Terrassen sowie Keller- und Dachbo<len
räume, soweit sie ihrer Ausstattung nach nid:lt 
für Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet sind, 
sowie für landwirtschaftliche oder gewerbliche 
Zwecke spezifisch ausgestattete Räume innerhalb 
einer Wohnung sind bei der Berechnung der 
Nutzfläche der Wohnung bzw. des Gesdiäfts
raumes nidit zu beriick.siditigen. 

(2) Auf das Höchstausmaß der im Abs. 1 ange
führten Nutzfläche sind Veranden, Kilcfien, 
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(3) Was als Heim für Ledige, Schüler, Studen
ten, Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer 
sowie für betagte Menschen gilt, richtet sich nach 
den Bestimmungen des Wohnbauförderungs
gesetzes 1 %8, BGB!. Nr. 280/1967. 

§ 4. Eine Befreiung wird jedenfalls gewährt 
a) für wiederhergestellte Wohnhäuser, die 

durch Kriegseinwirkung zerstört oder be
schädigt worden sind; 

b) für an Stelle des Wiederaufbaues eines 
durdi Kriegseinwirkung zerstörten oder beM 
schädigten Wohnhauses an einem anderen 
Ort errichtete Wohnhäuser, für die eine 
Hilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbau
fonds gewährt worden ist; 

c) für durch Maßnahmen nach dem Wohn
bauförderungsgeseti: 1954; BGB!. Nr. 153, 
geförderte Baulichkeiten; 

d) für durch Maßnahmen nach dem Wohn
bauförderungsgesetz 1968, BGB!. Nr. 2801 
1967, geförderte Baulichkeiten. 

§ 5. Für wirtschaftliche Einheiten, die als land
und forstwirtschaftliches Vermögen oder als un
bebaute Grundstücke bewertet werden, wird 
keine zeitliche Grundsteuerbefreiung gewährt. 

§ 6. Der Befreiungszeitraum beträgt 20 Jahre; 
er wird vom Beginn des Kalenderjahres an be
rechnet, das der Bauvollendung des zu befreien
den Gebäudes oder Gebäudeteiles folgt. Die Bau
führung gilt mit der ersten tatsädilidten Benüt
zung oder Vermietung des zu befreienden Ge
bäudes oder Gebäudeteiles, spätestens aber mit 
jenem Tag, mit dem die Baubehörde die Benüt
zung für zulässig erklärt hat, als vollendet. 

§ 7, Eine zeitliche Grundsteuerbefreiung für 
den Zeitraum von 20 Jahren darf nur für jene 
Baulidikeiten gewährt: werden, bei denen der 
Antrag auf Zuerkennung der zeitlichen Grund
steuerbefreiung beim zuständigen I,ageiinanzamt 
möglichst zuglei<h, jedenfalls aber innerhalb 
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